
Gefördert durch:

16.02.2017| Biogasseminar „Rechtliche Fragestellungen“ 

MELDEPFLICHTEN UND SANKTIONEN



Volleinspeisung 
Lieferung an einen Dritten 

(Netzbetreiber, 
Direktvermarkter Händler 

über das Netz der 
allgemeinen Versorgung 

Direktlieferung
Belieferung eines Dritten  

in unmittelbaren 
räumlichen 

Zusammenhang 
(Direktleitung)  

Eigenversorgung 
Verbrauch des Stroms 
erfolgt über dieselbe 
Person, die auch die 

Anlage betreibt 
(Personenidentität)  

Welche Rolle liegt vor? 

Je nachdem welche „Marktrolle“ ein Betrieb aufgrund der Form der Strom-
versorgung wahrnimmt, muss sie unterschiedliche Mitteilungspflichten einhalten. 



Gefördert durch:

VOLLEINSPEISUNG § 71, 76 EEG 2017 



ANLAGENBETREIBER –
NETZBETREIBER 

Anlagenscharfe Meldepflichten für Anlagen mit Volleinspeisung 

� Meldepflichten für Anlagen welche eine Strommenge in das öffentlichen Netz 
einspeisen 

� Lag eine Stromsteuerbefreiung vor? (inkl. Verpflichtung über entsprechende 
Änderungen zu informieren) 

� Wurden Regionalnachweisen ausgestellt?

� bei Biomasseanlagen die Art und Menge der Einsatzstoffe sowie Angaben zu 
Wärmenutzungen und eingesetzten Technologien oder zu dem Anteil 
eingesetzter Gülle in der für die Nachweisführung vorgeschriebenen Weise 
übermitteln 



ANLAGENBETREIBER –
NETZBETREIBER 
Anlagenscharfe Meldung aller für die Endabrechnung des Vorjahres 
erforderliche Daten 

� Alle für die Endabrechnung erforderlichen Daten, Mitteilung über die 
eingespeiste Kilowattstunde, das Inbetriebnahmejahr, evtl. 
Zusatzvergütungen/Boni inkl. evtl. Nachweise wie Umweltgutachten etc. 

� Meldefrist: bis zum 28. Februar eines Jahres

� Zur Meldung verpflichtet: Anlagenbetreiber

� Empfänger der Informationen: Netzbetreiber 

Durch die entsprechenden Informationen sollen die Netzbetreiber Kenntnis von 
der Art der jeweiligen Biomasse-Verstromung erhalten, welche für die Höhe der 
Förderung entscheidend ist. 



FORMULAR 

Die Netzbetreiber haben dazu zum Teil bereits 
Formulare auf deren Internetseiten bereitgestellt. Es 

ist allerdings durchaus ratsam hier auf Formulare 
von Verbänden zurückzugreifen. Z.B. dem 

Fachverband Biogas e.V. 







Gefördert durch:

EIGENVERBRAUCH § 74 A, 76 EEG 2017 



GRUNDSÄTZLICHE BETRACHTUNG 

Grundsätzlich ist für Strom, den Letztverbraucher und Eigenversorger (auch auf selbst 
erzeugten und selbst verbrauchten Strom) nutzen, die EEG-Umlage zu zahlen ist. 
Neuanlagen müssen eine anteilige Umlage für den Eigenverbrauch abführen und 
Bestandsanlagen mit Eigenstromversorgung können von der kompletten EEG-Umlage 
befreit sein. 

Eine Eigenversorgung liegt nur dann vor, wenn derjenige, der den Strom in seiner EEG-
Anlage erzeugt hat, diesen auch selbst verbraucht. 

� strikte juristische Personenidentität zwischen dem Erzeuger und dem Verbraucher

� unmittelbarer räumlicher Zusammenhang zwischen Erzeugung und Verbrauch 
gegeben ist

� keine Durchleitung durch ein öffentliches Netz 

� Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch (messtechnisch) 



GRUNDSÄTZLICHE BETRACHTUNG 

Beispiel: 

Die Biogasanlage wird als GbR durch die Eheleute Erwin Huber und Erna Huber 
betrieben und versorgt den auf dem Nachbargrundstück liegenden 
landwirtschaftlichen Betrieb, der ebenfalls durch die Eheleute Erwin Huber und Erna 
Huber als GbR geführt wird. Die Stromversorgung des landwirtschaftlichen Betriebes 
stellt in diesem Fall eine Eigenversorgung und keine Drittbelieferung dar. 



ANLAGENBETREIBER –
NETZBETREIBER 

Anlagenscharfe Meldepflichten für Anlagen mit ausschließlichem 
Eigenverbrauch 

� Insbesondere Angaben der Strommengen, die im jeweiligen Abrechnungsjahr 
selbst erzeugt und selbst verbraucht wurde, die installierte Leistung, Warum die 
EEG-Umlage entfällt/sich reduziert und Änderungen die wichtig sind für die 
Beurteilung der EEG-Umlage  

� Meldepflichten für Anlagen mit ausschließlichem Eigenverbrauch 

� Meldefrist: bis zum 28. Februar eines Jahres

� Zur Meldung verpflichtet: Anlagenbetreiber

� Empfänger der Informationen: örtlicher Netzbetreiber 

� Wenn der Netzbetreiber ein ÜNB ist, Fristverlängerung bis zum 31.Mai

� Sonderregelung bei Umlagenbefreiung ab 500.000 € pro Kalenderjahr 

� Meldung kann über ein Meldeportal erfasst werden 





NEUES VERFAHREN 

Ab dem Jahr 2016 bieten die Übertragungsnetzbetreiber für diesen Meldeprozess ein 
bundesweit einheitliches Verfahren an, das die elektronische Datenmeldung in 
vollständig automatisierter Form gewährleistet. Dies wird optional und zusätzlich zu 
den bisherigen Meldeverfahren der einzelnen ÜNB angeboten 

www.netztransparenz.de/de/Datenmeldung-EEG-Umlage.htm 



ANLAGENBETREIBER –
BUNDESNETZAGENTUR 

Strommengenscharfe Meldepflichten für Anlagen mit ausschließlichem 
Eigenverbrauch 

� Die Mitteilung gegenüber der Bundesnetzagentur umfasst insbesondere die 
EEG-umlagepflichtigen Strommengen. 

� Beim Online-Formular handelt es sich um die verbindliche Formularvorgabe der 
Bundesnetzagentur. Das Online-Formular ist vollständig auszufüllen und die 
dort abgefragten Daten an die Bundesnetzagentur zu übermitteln. 

� Meldefrist: bis zum 28. Februar eines Jahres

� Zur Meldung verpflichtet: Anlagenbetreiber

� Empfänger der Informationen: Bundesnetzagentur 



FORMULAR BUNDESNETZAGENTUR 





Gefördert durch:

DRITTLIEFERUNG § 74, 76 EEG 2017 



GRUNDSÄTZLICHE BETRACHTUNG 

Die Belieferung von Dritten ist (in Abgrenzung zum Eigenverbrauch)  unabhängig vom 
Inbetriebnahmejahr der Anlage immer voll EEG-umlagepflichtig. 

� Man beliefert Dritte mit Strom und gilt damit als Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen (EVU), wenn man als Stromlieferant nicht personenidentisch mit dem 
Empfänger des Stroms ist.

Beispiel Abwandlung Fall oben: 

Der oben genannte landwirtschaftliche Betrieb wird durch Erwin Huber und seinen 
Sohn Egon Huber als GbR geführt wird. Den auf dem Nachbargrundstück liegenden 
landwirtschaftlichen Betrieb, wird durch die Eheleute Erwin Huber und Erna Huber als 
GbR geführt.  In diesem Fall stellt die Stromversorgung des landwirtschaftlichen 
Betriebes eine melde- und EEG-umlagepflichtige Drittbelieferung dar.



ANLAGENBETREIBER –
NETZBETREIBER

Anlagenscharfe Meldepflichten für Anlagen mit Drittlieferung

� Anlagen, die Dritte mit Strom versorgen, müssen sowohl diese Strommengen eine 
Meldung durchführen. 

� Meldefrist: bis zum 31. Mai eines Jahres

� Zur Meldung verpflichtet: Anlagenbetreiber

� Empfänger der Informationen: Übertragungsnetzbetreiber 

� Bei Bestandsanlagen ist anzuraten, den Bestandsschutz ebenfalls an den 
Übertragungsnetzbetreiber zu melden (siehe Abschnitt zuvor). 

� Anmeldeformulare und Informationen finden Sie auch auf den Seiten der 
Übertagungsnetzbetreiber. 





NEUES VERFAHREN 

Ab dem Jahr 2016 bieten die Übertragungsnetzbetreiber für diesen Meldeprozess ein 
bundesweit einheitliches Verfahren an, das die elektronische Datenmeldung in 
vollständig automatisierter Form gewährleistet. Dies wird optional und zusätzlich zu 
den bisherigen Meldeverfahren der einzelnen ÜNB angeboten 

www.netztransparenz.de/de/Datenmeldung-EEG-Umlage.htm 



ANLAGENBETREIBER –
BUNDESNETZAGENTUR 

Strommengenscharfe Meldepflichten für Anlagen mit Drittlieferung 

� Da diese Anlagen bei Belieferung von Dritten als 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen gelten:  

� Einmalige Anmeldung als Elektrizitätsversorgungsunternehmen über das 
Formular „Stammdatenerhebungsbogen für EltVU / Sonstige nicht selbst 
erzeugende Letztverbraucher“ 

� Meldefrist: bis zum 31. Mai eines Jahres

� Zur Meldung verpflichtet: Anlagenbetreiber

� Empfänger der Informationen: Bundesnetzagentur 

� Formular „Erhebungsbogen "EltVU / Sonstige nicht selbst erzeugende 
Letztverbraucher". 





Volleinspeisung 
Lieferung an einen Dritten 

(Netzbetreiber, 
Direktvermarkter Händler 

über das Netz der 
allgemeinen Versorgung 

Direktlieferung
Belieferung eines Dritten  

in unmittelbaren 
räumlichen 

Zusammenhang 
(Direktleitung)  

Eigenversorgung 
Verbrauch des Stroms 
erfolgt über dieselbe 
Person, die auch die 

Anlage betreibt 
(Personenidentität)  

Welche Rolle liegt vor? 

Je nachdem welche „Marktrolle“ ein Betrieb aufgrund der Form der Strom-
versorgung wahrnimmt, muss sie unterschiedliche Mitteilungspflichten einhalten. 



Gefördert durch:

ANLAGENREGISTER / 
MARKTSTAMMDATENREGISTER 



REGISTRIERUNGSPFLICHT / 
ANLAGENREGISTERVERORDNUNG  

Anlagenregister - Warum?

� Transparenter  Ausbau der erneuerbaren Energien 
� unverzüglich Meldung über jede neue Anlage
� Veröffentlichungspflichten der registrierten Daten vorgesehen 
� Veröffentlichung erfolgt monatlich bei der Bundesnetzagentur 

Was passiert mit den Daten?

� Ermittelt anhand der Daten über den Bruttozubau von Neuanlagen
� Die Erweiterung von Bestandsanlagen für die Inanspruchnahme der

Flexibilitätsprämie
� Abgleich genehmigungsbedürftiger Anlagen mit Daten der zuständigen

Genehmigungsbehörde
� Excel-Liste ist abrufbar auf Seiten der Bundesnetzagentur



REGISTRIERUNGSPFLICHT / 
ANLAGENREGISTERVERORDNUNG  

Wer muss sich registrieren? 

� Ab dem 1. August 2014 neu in Betrieb genommene Anlagen melden: 
� Allgemeine Angaben z.B. Namen, Anschrift, Telefonnummer, Standort etc. 
� Weitere Spezifikationen z.B. ob KWK-Anlage dann u.a.  Installierte thermische 

Leistung oder ob es sich um feste, flüssige oder gasförmige Biomasse 
handelt; wird gasförmige Biomasse eingesetzt, ist nach Vor-Ort-Verstromung 
und Biomethan zu differenzieren und ob ausschließlich Biomasse oder auch 
andere Energieträger zur Stromerzeugung eingesetzt werden

� Eine Verpflichtung besteht jedoch auch für Bestandsanlagen unter Anderem in 
folgenden Fällen:

� Änderung der Genehmigungssituation 
� Änderung der installierten Leistung Erstmaligen Anmeldung der 

Flexibilitätsprämie 
� erstmalig ausschließlich Biomethan zur Stromerzeugung einsetzen



REGISTRIERUNGSPFLICHT / 
ANLAGENREGISTERVERORDNUNG  

Bis wann muss eine Registrierung oder Meldung erfolgen?
� Erstinbetriebnahme beziehungsweise Änderungen müssen innerhalb von 

drei Wochen im Anlagenregister angezeigt werden

Was ist die Folge wenn eine Anlage/eine Änderung nicht rechtzeitig 
gemeldet wurde?

� Neue Regelungen nach dem EEG 2017 
� Nach Ablauf der Meldefrist reduziert sich der anzulegende Wert 

(Marktprämie) auf 20 % der Förderung (§52 Abs. 3 EEG 2017) – wenn die 
Meldefristen ggü. dem Netzbetreiber erfolgt sind. 

� Gilt auch für Bestandsanlagen – rückwirkend seit dem 1. August 2014
� Evtl. Rückforderung der überzahlten Sanktionsbeträge 



REGISTRIERUNGSPFLICHT / 
ANLAGENREGISTERVERORDNUNG 
Wo finde ich das Anmeldeformular?

� Webseite der Bundesnetzagentur (Download)



ÜBERGANG ANLAGENREGISTER -> 
MARTSTAMMDATENREGISTER 

Ziel des Marktstammdatenregisters

umfassendes behördliches Register des Strom- und Gasmarktes 

Inbetriebnahme

Das MaStR soll nach derzeitigem Planungsstand im März 2017 in Betrieb gehen. 

� Im MaStR werden folgende Register der Bundesnetzagentur 
zusammengefasst und ab Mai 2017 endgültig abgelöst, d.h. ihre Funktion 
wird vom MaStR vollständig übernommen: 

� PV-Meldeportal

� Anlagenregister



Gefördert durch:

SANKTIONEN 



Sanktionen 

Reduzierung der 
Vergütung auf Null 

Reduzierung der 
Vergütung auf 20 % 

Rückforderung einer 
Vergütung /Befreiung 



Ansprechpartner:

Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH
Katrin Schmidt, LL.M.
Referentin Energierecht / Designetz  

Trippstadter Straße 122
67663 Kaiserslautern

Telefon: 0631-205 75 7157
katrin.schmidt@energieagentur.rlp.de 

www.energieagentur.rlp.de
www.twitter.com/energie_rlp

Energieagentur Rheinland-Pfalz 


